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1. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass es sich bei dem 
angemeldeten Rechtsgeschäft um einen Zusammenschluss im Sinne der Artikel 
3(1)(b) und Artikel 3(4) der Fusionskontrollverordnung handelt. 

2. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass es sich bei dem 
angemeldeten Rechtsgeschäft um einen Zusammenschluss mit gemeinschaftsweiter 
Bedeutung im Sinne des Artikel 1(2) der Fusionskontrollverordnung hat. 

3. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass für die 
Würdigung dieses Vorhabens die Märkte für folgende Produkte relevant sind: 

 a) der Markt für die Produktion und den Großhandel mit Orangensaft;  
möglicherweise unterteilt in FCOJ und NFC; 

b) der Markt für Orangenöle und -essenzen; möglicherweise unterteilt in: ätherisches 
Orangenöl, Orangenwasserphasenessenz und Orangenölphasenessenz; 

  c) der Markt für Orangenterpene (D-Limonen); möglicherweise unterteilt in 
technische D-Limonen und lebenstaugliche D-Limonen; 

  d) der Markt für Fruchtfleisch; 

 e) der Markt für Zitrusgranulat (unter Umständen unter Einbeziehung anderer 
Futtermittel für Vieh). 

4. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass für die 
Würdigung dieses Vorhabens der räumlich relevante Markt für die Produktion und 
den Großhandel mit Orangensaft, NFC und FCOJ, EWR-weit abzugrenzen ist. 

5. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass für die 
Würdigung dieses Vorhabens die räumlich relevanten Märkte für die Produktion und 
den Großhandel mit Orangenölen und -essenzen, Orangenterpenen (D-Limonen) und 
Zitrusgranulat zumindest EWR-weit abzugrenzen sind. 
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6. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der geplante 
Zusammenschluss zu keiner erheblichen Beeinträchtigung wirksamen Wettbewerbs 
im Markt der Produktion und des Großhandels von Orangensaft (oder alternativ 
FCOJ und NFC) innerhalb des gemeinsamen Marktes oder in einem wesentlichen 
Teil desselben führen wird. 

7.  Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der geplante 
Zusammenschluss zu keiner erheblichen Beeinträchtigung wirksamen Wettbewerbs 
in den Märkten der Orangensaft Nebenprodukte (Orangenöle und -essenzen, 
Orangenterpene, Fruchtfleisch und Zitrusgranulat) innerhalb des gemeinsamen 
Marktes oder in einem wesentlichen Teil desselben führen wird. 

8. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der 
angemeldete Zusammenschluss im Einklang mit Artikel 2(2) und mit Artikel 8 (1) 
der Fusionskontrollverordnung und Artikel 57 EWR-Abkommen als mit dem 
gemeinsamen Markt und dem EWR-Abkommen vereinbar erklärt werden kann. 
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